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§ 72 BSHG gibt Personen, bei denen besondere 
Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten ver­
bunden sind, die sie nicht aus eigener Kraft überwin­
den können, einen Rechtsanspruch auf alle norwen­
digen Hilfen, um die Schwierigkeiten zu beseitigen, 
zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu vermeiden. 
(Die - sehr diskriminierende - Umschreibung, die 
sozialen Schwierigkeiten müßten einer Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft entgegenstehen, wurde 
zwischenzeitlich aus dem Geset2estexc gestrichen.) 

Ausdrücklich nennt die Regelung: 
- Beratung und 
- persönliche Betreuung (vgl. § 7 Abs. 2 und DVO 

zu § 72 BSHG) sowie 
- Erhaltung oder Beschaffung 

einer Wohnung und 
eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes. 

Die persönliche Hilfe, gemeint sind alle Formen der 
Beratung (§ 8 Abs. 2 BSHG), wird ohne Rücksicht 
auf Einkommen und Vermögen gewährt und auch im 
übrigen findet eine Berücksichtigung des Einkom­
mens der Frau und ihrer Angehörigen nur statt, wenn 
dies die Hilfe nicht gefäl1rdet (§ 72 Abs. 3 BSHG). 

Erkennbar würden bei Anwendung dieser Vor­
schrift die Leistungen der Frauenhäuser zu staatlichen 
Pflichtleistungen, deren Kosten - bei tragfähiger Be­
gründung - nicht auf die Frauen oder ihre Angehöri­
gen abgewälzt werden können. In Zeiten sparsamer 
Begehrlichkeiten und eher schwächlicher Bewegun­
gen könnte der§ 72 BSHG eine unschätzbar wichtige 
'Auffanglinie' bilden. Abgelehnt wurde die Anwen­
dung dieser Vorschrift, weil sie diskriminierend sei: 
nicht die Frau habe soziale Schwierigkeiten, sondern 
der Mann, der sie mißhandle. Als besonders unwürdig 
wurde die (inzwischen aus dem Gesetzestext gestriche­
ne) Erläuterung empfunden, die sozialen Schwierig­
keiten müßten 'der Teilnahme am Leben in der Ge­
meinschaft' entgegenstehen; 35 wofür Obdachlose und 
Haftentlassene als Beispiele genannt sind (§ 1 DVO 
zu§ 72 BSHG). Im Kern scheint es allerdings um die 
Frage zu gehen, ob Gewalt gegen Frauen den An­
spruch des Besonderen behält oder zu erwas irgendwie 
Vergleichbarem wird. Wenn Gewalt gegen Frauen 
erwas ganz anderes ist, dann dürfen - logischerweise 
- auf andere Sachverhalte ausgelegte rechtliche Rege­
lungen nicht passen; wird sie dagegen als ein soziales 
Problem unter vielen (vergleichbaren) betrachtet, 
dann könnte auch auf bestehende Regelungen zu­
rückgegriffen werden. 

Mir gehe es hier - jenseits jahrezehntealcer ideolo­
gischen Festlegungen - nur um die Frage nach einer 
möglichen Finanzierungsgrundlage. Rechtlich gibt -
und gab - es zwei strategische Möglichkeiten, über 

35 o der alte § 72 BSHG und der geltende§ 1 DVO zu § 72 
BSHG. Die entsprechende Formulierung in § 72 B HG 
wurde 1996 aus dem Gesetzestext gestrichen. 

STREIT 4 / 97 

§ 72 BSHG einen Rechtsanspruch auf umfassende 
Finanzierung zu realisieren: 

a) Durch die Behauptung, die Voraussetzungen 
seien erfülle: selbstverständlich lebten mißhandelte 
Frauen in besonderen Lebensverhältnissen, die mit 
sozialen Schwierigkeiten verbunden seien, die der Teil­
nahme an einem Leben in einer pacriarchal-gewalt­
colerancen Gemeinschaft entgegenstehen, was den 
Aufenmalt in einem Frauenhaus erforderlich mache.36 

b) Durch die Behauptung, die Voraussetzungen 
seien zwar nicht erfülle, weil der Gesetz-(bzw. der 
Verordnungs-)geber die besondere Situation 
mißhandelter Frauen nicht berücksichtige habe; es 
handle sich aber um eine 'Regelungslücke', die 
schnellstmöglich durch eine eigenständige Regelung 
für gewalttätige familiäre Lebensverhältnisse ge­
schlossen werden müsse. 

Für die erste Argumentation spricht, daß sie un­
mittelbar greift; gegen sie spricht, daß sie keine Lösung 
für den Frauenhausaufenmalt von Ausländerinnen 
bietet. Andererseits sind diese bei längeren Aufenmal­
cen auch heute über§§ 11, 12 BSHG nicht wirksam 
abgesichert. Meines Erachtens wäre deshalb eine klar­
stellende Ergänzung des BSHG in jedem Fall hilf­
reich; solange es sie nicht gibt, sollce aber der Rechts­
standpunkt, § 72 BSH G stelle eine Anspruchsgrund­
lage dar, nicht ohne Not aufgegeben werden. 

Schlußbetrachtungen 
Ich kann zusammenfassen: es gibt keinen einfa­

chen Weg zur Absicherung des Hilfesystems bei fa­
milärer Gewalt: jeder der vorgeschlagenen Wege ist 
mit 'Schwierigkeiten' verbunden. 

Aus meiner Siehe gibt es aber richtigere und fal­
schere Wege. 

Falschere Wege sind solche, die sich nicht an dem 
Ziel: Schutz vor familiärer Gewalt orientieren, son­
dern andere, nicht an den Bedürfnissen der eigentlich 
Betroffenen orientierte Ziele verfolgen; falschere 
Wege sind auch solche, die sich nicht ~m ein abge­
stimmtes, effektives Hilfesystem bemühen, sondern 
einzelne Hilfeformen herausgreifen; falschere Wege 
sind schließlich all diejenigen, die sich nicht an dem: 
'was, mit welchem Ziel' getan wird, messen lassen. 

Wenn Schutz vor familiärer Gewalt eine staatliche 
Pflichtaufgabe ist, dann gibt es eine Veranrwordich­
keic und die liegt weder bei den Projekten noch bei 
den Betroffenen, sondern bei Bund, Ländern und 
Gemeinden. Ziel muß es sein, daß die Veranrworc­
lichkeic effektiv und unter öffentlicher Kontrolle 
wahrgenommen wird. 

36 Ich persönlich kann auch nicht finden, daß sich mißhandelte 
Frauen unter den Opfern einer kapitalistischen Leistungsge­
sellschaft in schlechter Gesellschaft befinden - sie alle sind 
Opfer „nachteiliger äußerer Umstände", wie es in der DVO 
zu§ 72 heißt. 
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